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wage26). Diesen bestimmten Sätzen, die an der Entschlossenheit des 
Ambrosius in der Sache keinen Zweifel lassen, stehen andere Formu­
lierungen gegenüber, die ebenso klar zeigen, daß er zugleich jede per­
sönliche Verletzung des Kaisers zu vermeiden suchte: Hierher gehört 
nicht nur die wiederholte Beteuerung des kaiserlichen Glaubenseifers in 
der Vergangenheit, sondern vor allem die ausdrückliche Versicherung, 
den Brief nicht zur Beschämung, sondern zur Mahnung des Empfängers 
verfaßt zu haben28), sowie der Hinweis, daß der beschwörende Schluß­
appell eigenhändig niedergeschrieben und nur zur Lektüre des Kaisers 
bestimmt sei27). Welche unmittelbare Wirkung dieses zu Recht viel­
bewunderte Schreiben gehabt hat, läßt sich im Einzelnen nicht ausmachen, 
doch bestätigen die rühmenden Worte, die derselbe Ambrosius wenige 
Jahre später über den Kaiser fand 28), grundsätzlich die anderen Berichte, 
wonach Theodosius eine Zeitlang als Büßer — also wohl ohne die kaiser­
lichen Insignien — in der Kirche erschien, bis er (wahrscheinlich) an 
Weihnachten 390 nach dem Bekenntnis seiner Schuld wieder voll in die 
Gemeinde der Gläubigen auf genommen wurde22).

Ganz von geistlicher Zurechtweisung und Umkehr ist das Geschehen 
auch in der um 402/3 verfaßten ältesten Darstellung bestimmt, die sich 
bei Rufinus von Aquileja in der Fortsetzung des eusebianischen Werkes 
findet80), und einige Jahre später stellt Augustinus die Frage, was an 
Theodosius wunderbarer gewesen sei als die religiosa humilitas, mit der 
er bei seiner Buße die Umstehenden bis zu Tränen bewegt habe81). Es 
ist dieselbe humilitas, die schon Ambrosius mit Blick auf das Mailänder
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